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➤ Nationale Verbände sind berechtigt, Spiele die in ihrem Verantwortungsbereich lie-
gen, im System mit zwei Spiel-Offiziellen (zwei Schiedsrichter) durchzuführen.
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ABSCHNITT 3 – OFFIZIELLE UND IHRE PFLICHTEN

300 – BEZEICHNUNG DER OFFIZIELLEN

Für alle internationalen Spiele sind folgende Offizielle vorgesehen:

SPIEL-OFFZIELLE – Ein Schiedsrichter
– Zwei Linienrichter

”OFF-ICE”-OFFIZIELLE – Zwei Torrichter
– Ein Punktrichter (mit bis zu zwei Assistenten)
– Ein Spielzeitnehmer
– Ein Stadionsprecher
– Zwei Strafbank-Betreuer
– Ein Video-Torrichter
(wird evtl. bei IIHF-Meisterschaften verlangt)

310 – SPIEL-OFFIZIELLE

311 – SCHIEDSRICHTER- UND LINIENRICHTER-AUSRÜSTUNG

Alle Schiedsrichter und Linienrichter müssen mit schwarzen Hosen und den offiziellen
Dresses gekleidet sein.
Der Schiedsrichter trägt rote, 8 cm breite Armbänder, die am oberen Teil jedes Ärmels
angebracht sind (gilt nur für das System mit drei Spiel-Offiziellen – 1 Schiedsrichter und
2 Linienrichter).

Die Spiel-Offiziellen müssen Schlittschuhe und einen schwarzen Helm mit Visier tragen.
Sie müssen mit einer geprüften Pfeife und einem Metall-Messband (minimale Länge
2 m) ausgerüstet sein.

312 – SCHIEDSRICHTER-PFLICHTEN

Der Schiedsrichter hat die allgemeine Aufsicht über das Spiel, die volle Kontrolle über die
Offiziellen und die Spieler.
Bei Meinungsverschiedenheiten entscheidet der Schiedsrichter endgültig.

– Die kompletten Pflichten des Schiedsrichters sind im Anhang 4 genau
umschrieben.

313 – LINIENRICHTER-PFLICHTEN

Die Linienrichter sind hauptsächlich für die Kontrolle bei Linienverstössen verantwortlich
(Abseits/ ”Offsides”, unerlaubter Befreiungsschuss/ ”Icing the puck”).

In den meisten Fällen sind sie dafür verantwortlich, die Anspiele durchzuführen und
unterstützen den Schiedsrichter in der Spielleitung.

– Die kompletten Pflichten der Linienrichter sind im Anhang 4 genau
umschrieben.
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➤ 1. Die Torrichter müssen die offiziellen Dresses tragen.

➤ 2. Trifft ein Torrichter vermehrt Fehlentscheide, die zu unnötigen Diskussionen führen,
steht es dem Schiedsrichter frei, einen neuen Torrichter zu bezeichnen.
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320 – ”OFF-ICE”-OFFIZIELLE

321 – TORRICHTER

Hinter beiden Toren ist je ein Torrichter platziert.
Torrichter dürfen nicht Mitglieder eines der beiden am Spiel beteiligten Teams sein.
Während dem Spiel können sie nur auf Verlangen des Schiedsrichters ersetzt werden.
Der Torrichter entscheidet nur, ob der Puck von vorne kommend, zwischen den beiden
Torpfosten eingedrungen ist und die Torlinie vollständig überschritten hat. In der Folge
gibt er das entsprechende Signal.
Bei einem umstrittenen Tor, entscheidet der Schiedsrichter endgültig. Bevor der
Schiedsrichter seinen Entscheid fällt, kann er beim Torrichter noch rückfragen.

322 – PUNKTRICHTER

Die kompletten Pflichten des Punktrichters sind im Anhang A4.21 bis A4.23 genau
umschrieben.

323 – SPIELZEITNEHMER

Die kompletten Pflichten des Spielzeitnehmers sind im Anhang A4.24 genau umschrie-
ben.

324 – STADIONSPRECHER

Die kompletten Pflichten des Stadionsprechers sind im Anhang A4.25 genau um-
schrieben.

325 – STRAFBANK-BETREUER

Bei jeder Strafbank ist ein Strafbank-Betreuer einzusetzen.
Die kompletten Pflichten der Strafbank-Betreuer sind im Anhang A4.26 genau um-
schrieben.

330 – VIDEO-TORRICHTER

Nur auf Verlangen des Schiedsrichters oder des Video-Torrichters kann eine Spiel-
phase per Video nachgeprüft werden.
Folgende Situationen werden vom Video-Torrichter überprüft:

– hat der Puck die Torlinie überquert
– gelangte der Puck ins Tor, bevor der Torrahmen verschoben wurde
– gelangte der Puck ins Tor, bevor die offizielle Spielzeit abgelaufen ist
– wurde der Puck mit der Hand gespielt, oder mit dem Schlittschuh gekickt, ins Tor

geleitet
– wurde der Puck von einem Spiel–Offiziellen ins Tor abgelenkt,
– wurde der Puck von einem angreifenden Spieler mit hohem Stock (Stock über der

Höhe der Querstange gehalten) berührt, bevor er ins Tor gelangte
– um die korrekte Spielzeit festzustellen, vorausgesetzt, dass die Spielzeit auf dem

Monitor des Video-Torrichters zu sehen ist

340 – ZUSTÄNDIGE INSTANZ

Unter dem Ausdruck ”Zuständige Instanz” oder ”Zuständige Disziplinarinstanz” versteht
man unter diesen Regeln den das betreffende Spiel organisierenden Verband.


